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SiebenLes Kapitel.
Von der Speisordnung.

L
>. i.

im gute Diätetik ist die erste Medizin , ohne deren Beyhilf schwer oder
gar nicht kann geheilt werden : da folglich eine ftstgesezte Speiftordnung ben
Heilung der Kranken einen beträchtlichen Einstuß auf Wiederherstellung ihrer
Kräfte, und guf die gänzlich ? Genesung hat , undohne diese sogar die Me¬
dikamenten oft ohne Nutzen sind , ja, da es sogar gewisse innerliche Krankhei¬
ten giebt , die durch die Diät allein müssen und können geheilt., werden : so
sind die Chirurgen verbunden , sorgsam darüber zu wachm , daß - die ihrer
Hbsorge anvertraute Kranke nur solche Speisen und Getränke bekommen
die sowohl von guter Eigenschaft und Menge , als auch den Umständen
angemessen sind. Die Herbeyschaffung der Viktualie « hat im Hauptspital
von dem Spitalsverwaltcr unter der Aufsicht des Com -oiLn -rischen Be¬
amten , und in zeitlichen fliegenden Spitälern von denen allda angestellke»
Offizieren zu geschehen , die gute Qualität und Quantität aber haben auch
die Stabschirurgen vor allen zu beurtheilen.

§- H-
Der Stabschirurgus selbst oder der Obcrchirurgus von der Taginspektion
muß daher frühe, Mittagsund abends alle Speisen , bevor sie ausgetheilt

" werden.
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werden , kosten. Die Suppe darf nicht zu fett , nicht zu viel und nicht zu
wenig gesalzen , die Butter und das Schmalz nicht ranzigt, das Rind¬
fleisch, Kalbfleisch , oder Hühnchenfleisch nicht stinkend sondern wohlgekochtseyn.
Er hat ferner darauf zu sehen, daß das Brod von gutem Geschmack und
wohl gebacken sey , so wie auch Bier , Wein und Wasser von guter Art
und nicht abgestanden seyn därfen.

§ . m.
Sollte er entweder in Ansehung der Menge oder Eigenschaft der Speisen
und Getränke etwas auszusetzen finden , so meldet er es sogleich dem Spi-
tals -Commandanten , damit dieser dagegen Mittel schaffen , und den SpitalS-
verwalter , und die Köche zu ihrer Schuldigkeit anhalten kann , oder
wer eS auch immer seyn .mag , der über die Küche bestellt ist. Wenn
aber beträchtliche Fehler , oderauch kleine Versehen öfters vorgiengen , so
gicbt der Stabschirurgus dem Prvkochirurgus die Nachricht hievon , damit
derselbe Hey .höherer Behörde die gehörigen Maaßregeln nehmen kann.

§ . IV.
Die Portionen für die Kranken bleiben nach der bisher beybchaltenen Ord¬
nung in Z . Abtheilungen , und bestehen in der strengen Diät ; in der
Vicrtelpsrtion , Drittclpsrtisn , halben und ganzen Portion.

, §> V.

Die strenge Diät.
Besteht in einer lautern aber guten Fleischsuppe , di« dem Kranken öfters
unter Tags , und auch wenn es nöthig wäre , zu Nachts alle Stund oder
zwo Stunden muß gegeben werden. Sie wird den Schwerkranken oder sonst
Schwachen vorgeschrieben. Sollte es hingegen der Stabschirurg für nöthig

finden,
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finden , für einigeSchwachen die Suppe kräftiger zu machen , st soll des

TageS ein - oder zweymal entweder ein Eyerdotter oder G erstensch leim , oder

etwas von geriebener Semmel hinzugethan werden , damit eine Trinkpanade

daraus wird.
§ - VI.

Die gewöhnliche Diät oder Viertelportion. '

Diese wird in der Frühe in einer Fleischsüppe mit einigen Mund-

semmelschniktcn , zu Mittag in einer gerollten Gerste , in Rei« , oder

gekochter Mundsemmelsuppe (Panade) bestehen ; doch muß mit der leztern

täglich abgewechselt werden , und alle Kranken müssen von der nämlichen be¬

kommen. Wenn es alsdcnnbey einigen , besonders bey den mit Brustkrank-

heiten behafteten nothig wäre , so kann man ihnen etwas von gekochten

Zwetschgen, Aepfeln, von einer grünen Speise , von einem in Milch ge¬

kochten Reis oder Gries geben , aber alles nach Anordnung. Abends

wirdeinePanade gegeben . Wenn unter diesen oder jenen , st strenge Diät

haben , solche Schwache wären , die nebst der Suppe ein wenig von puren,
oder mit Eyerdotter vermischten Wein (Triet) bedürfen , st muß ihnen solcher

abgereicht werden.
§ - VII.

Die Drittelportion.
Hier bekommen die Kranken Frühe eine sogenannte Einbrennsuppe , zu

Mittag entweder eine gerollte Gerste , eine Reis - Gries - oder Nudelsuppe, oder

eine sogenannt « Eycrgerste . Nebst einer von diesen Suppen sollen sie drey

Loch Kalb - oder Lammfleisch , oder ein Viertel von einem jungen Hühnchen
a » mit
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mit einer bey der- halben Portion beschriebenen Sauce und um 4 kr . Mund¬
semmel bekommen . Im Falle bey dieser Portion einigen Schwachen noch
ein wenig von purem Wein verordnet würde , so soll ihnen dieser zur be¬
stimmten Zeit gereichet werden. Abends bekommen sie eben eine gekochte
Semmelsuppe ( Panade ) . Diese Portion giebt man meist jenen Kranken,
die seit wenigen Tagen ohne Fieber geblieben sind.

§ . VIII.

Die halbe Portion.
diese besteht Frühe in einer Einbrennsuppe, Mittags in einer im vorigen
Artikel erwähnten Suppe, einer Portion Rindfleisch , welche ohne Knochen
vier Loch wiegen soll , mit einer Sauce von Karfiol , grünen Erbsen ,
Bastariiack , Aellery , Zwiebel , oder Paradiesäpfel ; diese Sauce wird
nach Erfordernis;' mit Wein , Limonicnsaft, oder Essig gesäuert, und hie¬
rinn nach der Jahreszeit abgewechsclt. Wenn unter den Kranken , die die¬
se , oder die Drittelportion gemessen , einige skorbutische sind , so kann man
ihnen stakt der eben genannte Sauce einen Kren mit Essig oder ein we¬
nig gekochtes Sauerkraut geben . Zu dieser Portion wird um i kr . Sem¬
mel gegeben. Jene , denen es vom Arzte verordnet wird , sollen entweder
ein halbes Seite! Wein , oder Bier bekommen , aber nicht immer , nicht
so wohl wegen den Kosten , als weil diese Getränke nicht jedem zuträg¬
lich sind . Abends bekommen sie ebenfalls nichts als eine Semmelsuppe.

§. IX.
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§. ix.

Die ganze Portion.
Die zu Rekonvalescirenden , welchen diese Portion Zukömmt , bekommen
in der Frühe und zu Mittag eine bey den zwey vorhergehenden Portio-
nm verordnet Suppe , zu Mittag noch 8 Loth gekochtes Rindsteisch ohne
Knochen , und eine Zuspeis , entweder meiste , gelbe , oder Krautruben,
Spinat , Brockely, Kohlraby , süsses Kraut , blauen Kohl , gekochten En¬
divie , je nachdem es die Iahrszeit giebt . Ferners sollen sie um 2 kr.
Halbweißes Brod ein jedes von i z Loth oder eines von 26 Loth haben.
Denjenigen , welche gemeines Proviantbrod ( Kommißbrod) bekommen,
wird ein Drittel von einem Laib , welches frisch gebacken beyläufig A 4
Lott) wagt , gegeben . Im Falle aber die Rekonvalescenten oder Kratzige
sich das Brod Frühe und Abends in die Suppe selbst einschneiden müssen,
so wie es Z . V - bey der Armee , und bey den Regimentern geschieht , so
wird ein jeder einen halben Laib , im Gewicht bön beyläustg 52 Loth
bekommen. Zum Trank soll man diesen ein halbes Seidel Wein oder
ein Seidel Bier geben . Es ist zu merken , daß man

'
nur einigen Rekon¬

valescirenden , und jenen , die von einer leichten äußerlichen Krankheit gewe¬
sen , vom Proviantbrod geben darf. Abends bekommen sie die nämliche
Suppe ( Panade ) wie die von der Viertel - Drittel - oder halben Portion.
Im Falle , daß . die Fteischsuppe Abends nicht genug kräftig wäre , so
kann man von einer frischen Butter Hinzuthun.

§ . X.

Dbschon die Kranken mit eben genannten Portionen zu Mittag eine
gleiche Suppe bekommen , so soll doch täglich eine Abwechslung siyn,

L 3 so
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jo dajz an einem Tage Reis , am andern Nudel , den zten gerollte Ger¬
ste , dem 4ten Eyergerste , und so weiter gegeben werden.

§ . N-
<§ ür diejenigen , welche die ganze Portion haben , und von der Garnison
sind , wird ein halbes Seidel Mein , und 8 Loth Rindfleisch hinlänglich
seyn ; aber für jene im Felde , in Kriegszeiten , wo die Mannschaft ge¬
meiniglich mehr ermüdet wird , muß , um damit sie eher Zu Kräften
kommen , den Dienst zu verrichten, ein Seite ! Wein , und r O Loth Fleisch
gegeben werden. Und dieses um desto

"
mehr , weil im Felde die grünen

Speisen öfters sehr schwer zu bekommen sind , und dahero den Kranken
nicht so abgereicht werden können , wie in der Garnison , wo sie eine be¬

trächtliche Portion bekommen. Im Falle , daß die hinlängliche Menge
von grünem Zugemüs nicht zu bekommen wäre , so kann statt dessen ei¬
ne gute gesunde Mehlspers gegeben , und grüne Zugemüße Sauerkraut.
u . d . g . für die Scorbutischen allein Zugerichtet werden.

§ . XII.
Ällen Kranken wird zufolge des Horarium H die für sie bestimmte Sup¬
pe früh eine Stunde nach eingenommenen Arzneyen gegeben , außer jenen,
die Abfühmngs - und Brechmittel genommen haben : beyden letztem giebt
man öfters von einer klaren Brühe , oder von laulichtem Wasser zu trin¬
ken , wie man bereits schon im sechsten Kapitel Erwähnung gethan hat.

§ . XIII.

Wenn der Stabschirurgus oder Qberchirurgus alles wohl bestellt ge¬
funden hat , so soll der Spitals - Verwalter zu den im Horarium H
angezeigten Stunden die Kessel mit den Speisen im Winter in die Zim¬
mer tragen lassen , damit von dort aus die Speisen vertheilt werden , und

sol-
'
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sollen die Kranken solche warm bekommen . Im Sommer aber können die
Krankenwärter die Speisen mit den Tragbrettern abholen , wenn die Küche
nicht zu weit entfernt ist.

§ . XIV.
Eine Viertelstunde , bevor die Speisen an die gehörigen Orte getragen
werden , muß die zum Zeichen geben bestimmte Glocke während etlichen
Minuten geläutet werden , damit die Unterchirurgen in die ihnen angewie¬
senen Zimmer , und die Krankenwärter mit den Schüsseln an den bestimm¬
ten Ort sich verfügen können . A

§. XV.
Damit alles ordentlich zugehe , so müssen die inspektionirenden Chirur¬
gen samt ihren zugetheilten Unterchirurgen oder Praktikanten bey Verthei-
lung der Speisen gegenwärtig seyn , und wenn es sich zutragen sollte,
daß in der Zwischenzeit von der Ordination biszur Austheilung der Speisen
ein Kranker ein Fieber bekäme , oder recidiv würde , so muß der Chirurg
demselben statt der Fleischspeiß nur eine Suppe geben lassen , oder nach
Beschaffenheit der Umstände gar nichts . In diesem Falle muß die Diäts-
karte umgewendet , oder weggenommen , und wenn die Zeichen der Por¬
tion angemerkt sind , solche ausgelöschet , und dem ordinirenden Stabschi-
rürgus bey der ersten Visite die Meldung davon gemacht werden. Soll¬
te aber der Ruckfall in die vorige Krankheit beträchtlich seyn , so ist der
Chirurg verbunden , es alsogleich dem Stabschirurgus zu melden.

§ . XVI.
Der Wein , das Bier Und Wasser müssen allezeit von der besten Gat¬
tung seyn , weit dkse Getränke nicht nur den Genesenden zur Nahrung ,
sondern auch als eine Arzney dienen . Inzwischen muß man darinn be¬

hüt-
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Hutsam seyn , - daß man weder Wein noch Bier den Kranken allgemein
giebt , weil hiedurch manche Krankheit verschlimmert werden könnte : z . B.
diejenigen , die Brustdefekten haben , oder Milch brauchen , dürfen kei¬
nen Wein , und auch nichts von Eßig gemessen.

. § . XVII.

Wahrendem Mittagessen soll der gewöhnliche Trank im puren und guten
Wasser bestehen , worüber die Stabschirurgen ein , wachsames Aug Hai--
ten sollen , und besonders haben die Chirurgen auf die Ncinigkeit des
Geschirrs zu sehen . Der eiugeführte Webrauch , die Kranken wahrend
dem Effess Deksktum Lriüken zu lassen/bringt ihnen vor den Medikamen¬
ten und Speisen Eckel bey , ausgenommen wenn das Wasser schlecht wä¬
re , so soll man in diesem Falle das Gcrstendekokt ( «lecoAum vrämL"
r-iuim ) zum Trank geben.

O § . XVIII.
Die Stabs - und Oberchirurgen werden sich durch das Klagen der Kran,
ken nicht bewegen lassen , ihnen die Portionen vor der Zeit zu geben , da
durch solche Nachgiebigkeit die Genesung verzögert

'
, oder gar Rückfalle

veranlaßt werden könnten. Der Kranke kennt in diesem Falle nicht , was
ihm gut oder schädlich ist , allem derjenige , welcher ihn behandelt , muß
es wißen . Es können sonst vorkrefliche Praktiker durch den Mangel einer
bey der Speisordnung nöthigen Behutsamkeit in ihren Kuren unglücklich
seyn . .

§ . XIX.

Wahrend dem als der Bataillons - oder Oberchirurgus den Medikamen-
tenextrakt macht , wird ein Unterchirurgus die Portionen aus der in den
Ordinationszeddeln für die Diät bestimmten Rubrike , oder von den bey

den
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den Krankenbetten aufgehängtenDiätskartellm oder Zeichen herauszichen, und
den summarischen Extrakt für dieses Zimmeraus einen Zeddel ansetzen , und'
solchen , nachdem er vom betreffenden Stabs - oder Oberchirurgus unter¬
zeichnet worden , der Spitalkanzley einhändigen , damit noch am nämli¬
chen Tage die Ausspeistabelle vom Totale N . gemacht wird , und deß-
wegen die nöthige Provision beygeschaffet werden sann , aus welcher Ur^
fache auch allezeit die Portionen den Tag vorher angeordnet werden/
nämlich bey der Ordination , die , Nachmittag zu geschehen hat , wovon je¬
doch einige besondere Fälle , und die neu zugewachsemn Kranken ausgenommen
sind. In der Abwesenheit der Stabschirurgen können die Extrakten der
Speisordnung auch von dem Bataillons - oder Oberchirurgus unterzeich¬
net werden.

§ . XX.
Rey den in Spital krankliegenden Weibern und Kindern wird man eben¬
falls die nämliche Ordnung beobachten , - als wie bey den kranken Solda¬
ten , ausgenommen, daß bey ihnen die Weiber die Krankenwartung zu be¬
sorgen haben.

§ . XXI.
Es wird nicht nothwendig seyn , daß der bestellte Führer die ganze Nacht
durch in der Küche ein Feuer zum Suppenwärmen unterhalte. Der irn-
spektionirende Chirurgus oder Praktikant , der in einem Zimmer , wo
Schwache und Gefährliche sind , die Nachtwache haben wird , muß dem
Krankenwärter vom Numer anordnen , damit bey Zeiten vor dem Abend
die für die ganze Nacht nöthige Suppe geholt, und diese sodann in dem
kleinen an den Krankenzimmern angebrachten Küchen , oder vermittelst einer
Glutpfanne , welche dazu bestimmt sind , könne gewärmet werden : auf dr

'e
M näm-
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nämliche Art erwärmt man die Arzncyen , wenn sie warm müssen vcrab-

reicht werden.
§ . XXII.

Endlich muß dem Spitalsverwalter und den Köchen auf das schärftste
befohlen werden , daß dem Kranken oder Rekonvalescenten unter waS im¬
mer für einem Vorwand nichts von Speis oder Trank abgereichet werden
dürft ; deswegen war man die Anordnung Zu machen gezwungen , daß die
Krankenwärter eine eigene Kleidung haben , wodurch man sie von den Re¬
konvalescenten unterscheiden kann. Wo keine besondere Kleidung bey den
Krankenwärtern eingeführt ist , so sollen sie mit einem anderen Zeichen auf
dem Kleide oder auf den Mützen von den Rekonvalescenten unterschieden wer¬
den , damit sie der Koch oder der' Führer leichter kennen möge.

§ . XXII ! .
Es ist aber noch nicht genug , daß dem SpitalSverwatter und den Kö¬
chen der angeführte scharfe Befehl ertheilet werde. Zur grösseren Versiche¬
rung, daß Niemand den Kranken schädliche Speisen oder Getränke zubringt,
muß die Spitalswache den schärftsten Befehl erhalten , daß sie keine Wei¬
ber , oder Krankenwärter in das Spital tretten lasse , ohne sie vorher durch¬
suchet Zu haben , damit man versichert seyn kann, daß sie den Kranken nichts
schädliches in das Spital bringen , und wenn man etwas solches entdecket,
so muß es ihnen abgenommen , und dem Jnspections - Offizier gemeldet
mrden.

Achtes
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